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Begründung zum Bebauungsplan "Am Pumpwerk
Ortsgemeinde Quirnheim

.Änderung ll " der

l Erfordernis der Planänderung

Der Bebauungsplan ''Am Pumpwerk'' der Ortsgemeinde Quirnheim
wurde mit Verfügung der Kreisverwaltung Bad Durkheim am
14.April 1987 genehmigt. Seit diesem Zeitpunkt wurde der Be-
bauungsplan durch eine rege Bautätigkeit weitestgehend re-
alisiert. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan setzt das
Grundsti.ick Plan-Nr. 461 nach wie vor als ''Fläche air Versor-
gungsanla.gen (Pumpwerl{)'' fest, obwohl diese Nutzung um das
Jahr 1987 aufgegeben wurde und dieses Grundstück seitdem
planerisch zur Disposition steht

Gleichzeitig ergab sich auch aufgrund der Neubautätigkeit
junger Familien die Situation, daß der Bedarf an l€indergar-
tenplätzen bereits zum 1. August 1991 um 14 Plätze nicht ge-
deckt werden konnte. Der bisherige ltindergarten air die
Ortsgemeinde Quirnheiin befindet sich in Ebertsheim. In Anbe-
tracht dieser Situation ist die Ortsgemeinde Quirnheinl be-
reit, Träger eines lCindergartens zu werden. Zu di.ehem Zweck
soll die bisherige ''Fläche für Versorgungsanlagen
IPumpwerk)'' als ''Fläche fur den Gemeinbedarf'' ausgewiesen
werden, um auf diesem Grundstück einen einziigigen Kindergar-
ten errichten zt.l können

Da ditrch diese Planänderung die Grundzüge der Planung inso-
fern nicht bert.ihre werden, als ein kleiner einztigiger lCin-
dergarten auf einem der Nachbargrundstüclte als sozialen
Zwecken dienende Einric.htuhöa auch ohne Planänderung zulässig
getvesen wäre, wird das Anderungsverfahren nach den Bestim-
mungen des g 13 Abs. l BauGB (vereinfachte Änderung) durch-
geführt

2 Einfügung in die Bauleitplanung der Gemeinde, die überörtli
che Planung und die Raumordnung

[m rechtswirksamen F]ächennutzungsp]-an der Verbandsgemeinde
Grünstadt-Land ist das Plangebiet teils als Mischbaufläche,
teils als \+ohnbaufläche dargestellt. bEntsprechend dieser
Vorgabe wurden die Teilbereiche des Bebauungsplanes daher
auch unterschiedlich als allgemeines Wohngebiet und als
Dorfgebiet festgesetzt, so daß ein Einklang mit den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes hergestellt ist. Die Einft.i-
gung bzw. die Anpassung an den bestehenden Ortskern ist
ebenfa].Is gegeben, da die neue Planung die vorhandene, ge-
wachsene Bausubstanz berücksichtigt hat

3 Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Bei der Festlegung der Grenzen des Geltungsbereiches des Be
bauungsp].ares waren irn wesentlichen die Vorgaben des Flä
chennutzungsplanes maßgebend, der das Ausmaß der zu verpla
menden Flächen fe stschre ibt .



Ebenso war der vorhandene Bestand im Plangebiet als auch der
s ich.arsch.liRßende..iunbep.tante.J.n.rtenbele i.alta.kpJ.tnk:t- :fÜr d ie
Grenzzi,ehung des Bebauungsplangebietes

4 Bestand innerhalb und außerhalb des
reiches des Bebauungsplanes

räumlichen Geltungsbe

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich mit Ausnahme
von drei ].andwirtschaft].lehen Betrieben derzeit ausschließ--
lich eine Wohnbebauung, die sich im wesentlichen entlang der
Ebertsheimer Straße und der neu entstandenen Erschlief3ungs-
straße "Am Kirchzarten'' entwicl<elt hat

Das Plangebiet wird im Süden, Seidl.resten und \-resten von land-
wirtschaftlich .genutzten Grundstticlten umrahmt. Im Norden
bzw. Nordwesten schlie13t sich unmittelbar der unbeplante in-
nenbereich an das Plangebiet an. Soweit ein nennenswerter
Bestand an Bepflanzung innerha.Lb bzw. auf3erhalb des Plcange-
bietes vorhcanden ist, sollte dieser erhalten werden; ent-
sprechende Festsetzt.innen sind im Bebauungsplan getroffen

5 Baul sche und sonst ige Nutzurlg

Bei der Überplanung des Gebietes waren, bedingt durch die
Vorgaben der vorhandenen Bebcauung und der Lage zum offenen
Gelände hi.n, verschiedene Fixpunltte zu beachten. Das Neben-
einander von h'ohnbebauung und Landwirtschaft in geringen
Teilen des Plangebietes war planerisch zu lösen. Desweiteren
war durch die exponierte Lage am Ortseingang eine ordnungs-
gemäße .Begrünung und Gestaltung der tibergangsflächen vorzu-
sehen. Entlang des vorhandenen Weedenbaches \$ar eine \fei-
testgehende Freihaltung von Bebauung anzustreben; auch hier
war eine ordnungsgemäße Begrünung anzuregen. Das Spannungs-
verhältnis zwischen wohn- und landwirtschaftlicher Nutzung
wurde durch eine unterschiedliche Art der bau.Lichen Netz\tns:
in tgohn- und Dorfgebiet gerege]t. Die baua.schen Festsetzun-
gen im Bebauungsplan lehnen sich im wesentlichen an die Be-
bauung an. Sowohl ein Dorfplatz als auch ein Spielplatz
wurde im Zuge der Planverwirklichung eingerichtet. Beide An-
lagen sind sowohl fur das Plangebiet, als auch fur den an-
grenzenden Ortsbereich von wesentlicher Bedeutung

r')



Bestätigung

Die Begründung zum Bebauungsplan ''.Am Pumpwerk, Änderung ll'' der
Ortsgemeinde Quirnheim wurde zusammen mit den zeichnerischen
und textlichen Festsetzen.gen den betroffenen Grundsttlckseigen-
ttimern zur Stellungnahme vorgelegt


